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Kurzfassung 

Das Förderprogramm Biodiversität im Wald 2011–2020 hatte zum Ziel, den Lebensraum Wald 
für regionstypische einheimische Pflanzen und Tiere, vorab die seltenen und gefährdeten Arten, 
zu erhalten und aufzuwerten. Es basierte auf den bewährten Grundsätzen der Freiwilligkeit, der 
flexiblen Lösungen sowie angemessener Beiträge für besonders wertvolle Leistungen zur Arten- 
und Lebensraumförderung im Wald. 

Das Förderprogramm ist Ende 2020 ausgelaufen. Die Weiterführung der erreichten Errungen-
schaften wird durch die Nachfolgelösung Programm Biodiversität im Wald 2021–2032 sicherge-
stellt.  

Das Fazit zur Zielerreichung des Förderprogramms 2011–2020 fällt positiv aus; die quantitativen 
Ziele wurden leicht übertroffen. Arten- und Fachspezialisten/-innen beurteilen darüber hinaus 
auch die qualitative Wirkung der naturschützerischen Massnahmen als gewinnbringend für die 
Biodiversität im Wald. 

Für das Förderprogramm beschloss der Kantonsrat einen Verpflichtungskredit über 
2'000'000 Franken (KRB SGB 143/2010 vom 21. September 2010). Aufgrund von Ergänzungen 
und Weiterentwicklungen während der Programmlaufzeit wurde der Verpflichtungskredit per 
Ende 2020 um 163'138 Franken überschritten. 

Mit vorliegender Botschaft und Entwurf wird der Schlussbericht zur Kenntnis gebracht sowie die 
Genehmigung der Schlussrechnung für das Förderprogramm 2011–2020 und ein Zusatzkredit 
über 163'138 Franken beantragt. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über das Förderprogramm Biodiver-
sität im Wald 2011–2020 sowie einen Antrag auf Genehmigung der Schlussrechnung und einen 
Zusatzkredit. 

1. Ausgangslage 

Für das Förderprogramm (FP) Biodiversität im Wald 2011–2020 hatte der Kantonsrat mit Be-
schluss Nr. SGB 143/2010 vom 21. September 2010 einen Verpflichtungskredit über 
2'000'000 Franken gesprochen. Dies entspricht einem jährlichen Kredit von 200'000 Franken. Es 
handelte sich dabei um eine Spezialfinanzierung aus dem Forstfonds, welche in erster Linie 
durch Ausgleichsabgaben aus Rodungen sowie Bundesgelder aus der NFA-Programmvereinba-
rung alimentiert wurde. 

Ursprünglich waren im FP Biodiversität im Wald 2011–2020 die naturschützerischen Massnah-
men Altholzinseln, Waldrand pflegen und Förderung von Arten und Biotopen vorgesehen. Im 
Lauf der zehnjährigen Programmdauer und aufgrund von neuem Wissen aus Forschung und 
Praxis hat sich die Biodiversitätsförderung im Wald weiterentwickelt, und das Förderprogramm 
wurde entsprechend mit neuen Massnahmen ergänzt. So wurde ab 2017 beispielsweise eine 
Massnahme Biotopbäume – also der Schutz von ökologisch wertvollen Einzelbäumen – ins Pro-
gramm aufgenommen. 

Die Ergänzung des Förderprogramms mit neuen Massnahmen führte zu Mehrausgaben. Der 
vom Kantonsrat genehmigte Verpflichtungskredit über 2'000'000 Franken wurde per 31. De-
zember 2020 um 163'138 Franken überschritten. 

Mit Kantonsratsbeschluss SGB 0102/2020 vom 11. November 2020 wurde ein Verpflichtungskre-
dit für die Nachfolgelösung Programm Biodiversität im Wald 2021–2032 über 19'200'000 Fran-
ken gesprochen, um die ab 2011 erzielten Errungenschaften im Waldnaturschutz weiterzufüh-
ren. 

2. Verhältnis zur Planung 

Das Programm erfreute sich in den letzten 2 Jahren einer hohen Nachfrage. Insbesondere die 
Ausscheidung von Biotopbäumen war ein grosser Erfolg für die Waldbiodiversität. Sie führte 
denn auch massgeblich zu einer leichten Überschreitung der Kosten, welche im Rahmen der Zu-
sammenstellung für die Schlussrechnung 2021 festgestellt wurde. Aufgrund offener Verfahrens-
fragen verzögerte sich der Genehmigungsprozess. Letztlich wurde beschlossen, die Schlussrech-
nung inkl. Antrag auf Zusatzkredit zusammen mit dem Jahresabschluss 2022 zur Genehmigung 
einzureichen. 
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Schlussrechnung per 31. Dezember 2020 
 
Massnahmen Franken 
Altholzinseln 191'335 
Biotopbäume 852'000 
Waldränder 240'870 
Arten + Biotope 878'933 
z. L. Verpflichtungskredit Total 2'163'138 

Das Amt für Wald, Jagd und Fischerei hat mit dem Rückblick über das Förderprogramm Bio-
diversität im Wald 2011–2020 Rechenschaft zuhanden der Politik und der Öffentlichkeit abge-
legt. Der Bericht liegt vorliegender Botschaft und Entwurf bei. 

3. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Brigit Wyss 
Frau Landammann 

 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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4. Beschlussesentwurf 

Förderprogramm Biodiversität im Wald 2011–2020 (Erfolgs-
rechnung): Kenntnisnahme des Schlussberichts sowie Antrag 
auf Genehmigung der Schlussrechnung und einen Zusatzkre-
dit 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der 
Kantonsverfassung vom 8. Juni 19861) und § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes über die wir-
kungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2), nach Kenntnisnahme 
von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 20. März 2023 (RRB Nr. 2023/454), be-
schliesst: 

1. Vom Schlussbericht zum Förderprogramm Biodiversität im Wald 2011–2020 wird Kenntnis 
genommen. 

2. Die Mehrausgaben im Betrag von 163'138 Franken werden mit einem Zusatzkredit bewil-
ligt und die Schlussrechnung für das Förderprogramm Biodiversität im Wald 2011–2020 
genehmigt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsidentin Ratssekretär 

 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
 

Verteiler KRB 

Volkswirtschaftsdepartement 
Amt für Wald, Jagd und Fischerei (2) 
Finanzdepartement 
Amt für Finanzen 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentscontroller 
Parlamentsdienste 

 _______________  

1) BGS 111.1 
2) BGS 115.1 


